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II-I(6§" 1 der Bcilar;-rn Z1.' den Strnof,r;nhi<:chen Protof~ollp.n des: Nationalrates 
---~:::;.;:;~----- ----------_ .. _-_ ..•. __ ... - .. 

Xl V. Gesetzl;ebuilgsperiode 

A n t rag tJo.1UIf-1 ...................... _~ 

der Abgeordneten Metzker, Rechberger, Albrecht, ModI 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz, über die Gleichbehandlung von 

Frau und Mann bei Festsetzung des Entgelts (Gleichbehandlungsgesetz) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom ••••• o ......... ~. über 
die Gleichbehandlung von Frau und 11ann 
bei Festsetzung des Entgelts (Gleichbe-

handlungsgesetz) . 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. T eil 

Geltungsbereich 

. § 1.(1) Die Bestimmungen des I. Teiles gelten für Arbeits­

verhältnisse aller Art, die auf privatrechtlichem 

Vertrag beruhen.-

(2) Ausgenömmen sind Arbeitsverhältnisse 
10 der land- und forstl,1i.rtschaftlichen Arbeiter) auf 

die das Landarbeitsgesetz, BGBl.Nr. 140/1948, 
'anzuwenden ist; 

2 .. zu einem Land, einem Gemeindeverband oder einer 
Gemeinde; 

3. Z1m Bund .. 

(3) Die Bestimmungen des I. Teiles gelten auch für Be­
schäftigungsverhältnisse, auf die das Heimarbeitsge­
setz 1960, BGBl. Nr. J.-05/1961, anzuwenden ist .. 

Gleichbehandlungsgebot 

§ 2. Bei der Festsetzung des Entgelts darf niemand auf 
Grund des Geschlechtes diskriminiert v/erden. Dis-' 

kriminierung ist jede benachteilige~de Differen­
zierung, die ohne sachliche Hechtfertigung vorge­
nommen \'lird. 

.. 
. ~ . . . . . . ... 
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Gleichbehandlungskommission 

§ 3. (1) Beim Bundesministerium für soziale Verwaltung ist 
eine Gleichbehandlungskommission zu errichten. 

(2) Diese Kommission hat aus 11 Mitgliedern zu be­
stehen. Den Vqrsitz in der Kommissiori hat der 
Bundesminister für soziale Verwaltung oder ein 
von ihm damit betrauter Beamter des Bundesmini­
steriums für soziale Verwaltung zu führen" 

(3) Der Kommission haben neben dem Bundesminister für 
soziale Verwaltung anzugehören~ 
1.. zwei Mi tglieder ~ die von der Bundeske.mmer d,er 

2. 
gewerblichen Wirtschaft vorgeschlagen werden; 
zweiI1itglieder~ die vom Österreichischen Ar­
beiterkammertag vorgeschlagen werden; 

• 

;. zwei'Mitglieder, die von der Vereinigung Öster-, 
~eichischer Industrieller vorgeschlagen werden; 

4. 

5 .. 

zwei Mitglieder~ die vom Österreicbische~ Ge­
werkschaftsbund vorgeschlagen werden; 

je ein Vertreter des Bundesministeriums für 80-
zial~ Verwaltung. und des Bundeskanzleramtes • 

. -
(4) Für jed.es der in Aba .. 3 Z .. 1 bis 4 genannten Mit­

glieder ist mindestons ein Ersatzmitglied zu be­
stellenQ Diese Mitglieder (Ersatzmitglieder) haben 

,vor Antritt ihrer Funktion dem Vorsitzenden die ge­
wissenhafte und unparteiische Ausübung ihrer Tätig­
,kei t zu geloben., Sie sind v'om Bundesminister für 

soziale Verwaltung auf Vorschlag der in Abs .. 3 
Z .. 1 bis 4- genannte~". Interessenvertretungenfür 
eine Funktionsdauer von vier Jahren zu bestellen. 
Wird das Vorschlagsrecht nicht binnen zwei Monaten 
nach Aufforderung ausgeübt, so ist der Bundesminister 
für soziale Verwaltung an Vorschläge nicht gebunden. 
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(5) Der Bundesminister für soziale Verwaltung hat 
ein von einer der im Abs.. 3 Z.. 1 bis '+ genann,~' 

ten Interessenvertretungen vorgeschlagenes 11i t­

glied (Ersatzmitglied) bei Verzicht, bei Wider-
ruf des Vcrschla~es durch die vorschlagsberech­
tigte Interessenvertretung, bei grober/Verletzung 
oder bei dauernder Vernachlässigung seiner P!lich-, 
ten seiner Funktion zu entheben .. 

Aufgaben der Gleichbehandlungskommission 

§ 4. Die Kommission hat sich mit allen die Diskrimi-
. nierung bei'der Entgeltfestsetzung (§"2) be­
rührenden Fragen zu befassen. 

§ '5 .. (1) Auf Antrag einer der in § 3 Abs .. 3 Z .. 1 bis 4 
genannten Interessenvertretungen ode:- von Amts 

.':wegen hat die Kommission insbesondere Gutachten 
Uber Fragen der Diskriminierung bei der Entgelt­
festsetzung zu erstatten .. 

(2) Betrifft ein gemäß Abs .. 1 zu erstellendes Gut­
achten Diskriminierungen in Regelungen der kollek­
tiv-en Rechtsgestaltung, so kann die Kommission zur 
Vorbereitung ihrer Beschlußfassungeinen Arbeits­
ausschuß,bilden, dem neben dem Vorsitzenden (§ 3 
Abs .. 2) je eines der in· § 3 Abs .. 3 Z .. 1 bis 4 ge­
nannten Mi tglied3r an'zugehören hat., Den Beratungen 
sind Vertreter der jeweiligen Kollektivvertrags­
parteien. 11eizuziehen. § 7 Abs.. 2 bis 4 und 5 erster 
Satz gilt sinngemäß .. 

(3) Gutachten der Kommisslon" s·:i:nd .in den ,Amtlichen· Nach­
richten des Bundesministeriums fiir soziale Verwal-· 
tung zu verlautbaren. 

-4-
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§ 6. (1) Auf Antrag eines Arbeitneh~ers, eine~ Arbeit­
gebers, eines Betriebsrates, einer der in § 3 
Abs. 3 Z. 1 bis 4 genannten Interessenvertretungen' 
oder von Amts wegen hat die Kommission im Einzel­
fall zu prüfen, ob eine Verletzung des Gleich.be-

____ . ~andlungsgebotes vor~iegt. 

(2) Ist die Kommission der Auffassung, daß eine Ver­
letzung des ·Gleichbehandlungsgebotes vorliegt, 
so hat sie dem Arbei tgebe.r schriftlich einen 
Vorschlag zur Verwirklichung der Gleic4behand­
lung zu übermitteln und ihn aufzufordern, die 
Diskrimin5 .. erung zu beenden .. 

'--'-- ----
(3) -Kommt der Arbeitgeber diesem Auftra:.€5 innerhalb 

eines Monats nicht nach, so kann jede der in §·3 

Abs.3 Z$l bis 4 genannten Interessenvertretun~en beim 
zuständigen. Arbeitsgericht auf Feststellung der 
Verletzung des Gi~iChbeb.andlungsgeb6tes (§··2Y· ". -. -

klagen; die Frist verlängert sich bis zum Ende 
des Entgeltzahlungszeitraumes, wenn dieser länger 
als ~in.en Monat dauert. Der Ablauf der gesetzli~· 
ehen Verjährungsfrist sowie kollektivvertra~licher 
Verfallsfrisi;en \'lird bis zum Ende des Nonats nach 

Eintritt ner Rechtskraft solcher Urteile geheIll!llt .. 

(4) Die Ko~mission hat rechtskräftige Urteile im Sinne 
des Abs .. 3, die Verletzungen des Gleichbehandlungs­
gebotes feststellen, in den Amtlichen Nachrichten 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung zu 
veröffentlichen. 

Geschäftsführung der Kommission 

§ 7. (1) Der Vorsitzende (§ :; Abs. 2) hat die Kommission 
nach Bedarf ei.nzuberufen.. Eine Einberufung der 

Kora;nission hat auch dann zu erfolgen, wenn dies 
mehr als ein Drittel der Mitglieder verlangt. 

-5-
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(2) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) sind recht­
:Zf.d. tig und nachweislich unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung zu lad0;J." 

(3) Die Kommission ist beschluß.fähig~ wenn mehr als 
die Hälfte der l'-a tglieder (Ersatzmitglieder) an­

'\riesend ist", Für Beschlüsse der Kommission ist die 
Mehrhei t der abgegebf;:nen Stimmen erforderlich .. Bei 

Stimmengleichhei t gilt die rleinung a.ls angenommen, 

für die der Vorsitzende gestimmt hat~ 

(4) Die Sitzungen der Kommission sind nicht öffentlich .. 
Der Vorsitzende kann den Sitzungen der Konuuission 

auch sonstige Fachleute m.it beratender Stimme bei­

ziehen" Dem Verlangen yon mebr als einem Drittel 
der Mitglieder nach Beiziehung bestim~ter Fach­
leute hat der Vorsitzende zu entsprechene 

(5) Die Führung der lau.fenden Geschäfte ~ die Vorbe­

reitung der Sitzungen und die Besorgun.g der Kanzlei­
geschäfte der Kommission kann unter der Leitung des 

Vo:C'si tzenden einem-p falls erforderlich'j mehrel.'en Be­
diensteten aus demPersonalstaud des BU!1desmini­
ster:iums für soziale Verwaltung übe:r.otragen \ve'rden .. 

Ausschüsse der Kommission 

§ 8$ (1) Die Kommission kann die Beh8~dlung von Verletzungen 
des Gleichbehandllmgsgebotes im Einzelfall (§ 6) 
einem Ausschtill üb En'tragen ; falls erforderlich, kön­
nen mehrel.'e Ausschüsse errichtet werden." 

(2) Jeder Ausschuß hat aus mindestens drei Mi.tgliedern 
zu bestehen~ Den Vorsitz hat ein vom Vorsitzenden 
der Ko:~unissio1J. d~J.mi t betrauter Beamter des Bundes­
minister:i.u..l1s für soziale Venial tung zu führen, die 

-6-
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übrigen Mitglieder sind yom Vorsitzenden der 
Kommission aus dem Kreise der im § 3 Abs .. 3 
Z .. 1 bis 4 genannten Mitglieder oder deren Er­

satzmitglieder zu entnehmen~ 

(3) Für die Geschäftsführung dieser Ausschüsse gilt 
§ 7 Abs~ 1 bis 5· sinngemäße 

§ 9~ Die Geschäftsführu.ng der Kommission und ihrer 
Ausschüsse ist durch Verordnung des Bundes­
ministers für soziale Verwaltung näher zu regeln .. 

Rechtsstellung der Mitglieder (Ersatzmitglieder) der' 
Kommission 

§ 10.. (1) D~e I'li tglieder (Ersatzmi tgiieder)' der Kommission· 

haben ihrer Tätigkeit ehrenamtlich auszuübeno Sie 
haben "Anspruch auf Ersatz der notwendigen Reise­
und .A.ufenthaltskosten; gleiches gilt für die Ver­
treter der Kollektivvertragsparteien und für die 
sonstigen. Fachleute (§§ 5 Abs" 2 letzter Satz und 
? Abs .. 4). 

(2) Die ~~beitgeber und alle Beschäftigten der be­

troffenen Betriebe sind verpflichtet~ der Kommission 
und den Ausschüssen (§ 8) die für die Durchführung 
ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen~ 

(3) Die Nitglieder (Ersatzmitglieder) der Kommission 
sind verpflichtet, über alle ihnen bei der Ausübung 
ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse VerSCh\1iegenhei t zu bewahren; 
dies gilt sinngemäß auch für die Vertreter der· 
KOllektiv-vertragsparteien und für die sonstigen 
Fachleute. 

-7-

138/A XIV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)6 von 20

www.parlament.gv.at



'\ 

" 

- 7 -

II. T eil 

Für die Regelung der Gleichbehandlung von Mann und Frau 
bei der Entlohnung in der Land- und Forstwirtschaft werden 
gemäß Art. 12 Abs.l Z.4 des Bundes-Verfassungsgesetzes die 

folgenden Grundsätze aufgestellt: 

§ 11. 

§ 12. 

'Geltungsbereich 
----------------

Die Bestimmungen des II.Teilps .sol t en für die 
land- und forstw~rtschaftlichen Arbeiter, auf die 

das Landarbeitsgesetz anzuwenden ist. 

Gleichbehandlungsgebot 

Bei der Festsetzun.r; des Entgelts, darf niemand 
auf Grund des Geschlechtes diskriminiert werdell. 

Diskriminierung ist jede benachteiligende Differen­
zierung, die ohne sachliche Rechtfertigung vorge ...... 
nommen wird. 

Gleichbehandlungskommission 

§ 13. (1) Beim Amt der Landesregierung ist eine Gleichbehand­
lungskommission zu errichten. 

(2) Diese Kommission hat aus 11 Mitgliedern zu bestehen. 
, Den Vorsitz}1er Kommission hat der Landeshauptmann 

oder ein von ihm damit betrauter Bea!Ilter des Amtes 
der Landesregierung.zu führen. 

0 ... --. 

(,) Der Kommission haben neben dem Landeshauptmanu 
anzugehören: 

1. zwei Vertreter der zuständigen gesetzlichen 
Interessenvertretung der Arbeitgeber; 

2. zwei Vertreter der zuständigen freiwilligen 
Berufsvereinigungen der ubei tgeber;' 

,~ zwei Vertreter der zuständigen gesetilichen 
~nteressenvertetung der Arbeitnehmer; 

4. zwei Vertreter der zuständigen freiwilligen 
Berufsvereinigunge~ der Arbeitnehmer; 

5. zwei Vertreter des Amtes der Landesregierung. 

: . 
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(4) ~ir jedes der in Abs.' Z.l bis 4 genannten Mit~lieder. 
ist mindestens ein Ersatz~itglied zu bestellen. Diese 
Mitglieder (Ersatzmitglieder) haben vor Antritt ihrer 
Funktion dem Vorsitzenden die gewissenhafte und un­
parteiische Ausübung ihrer Tätigkeit zu geloben. Sie 
sind vom Landeshauptmann auf Vorschlag der in Abs.3 
Z.l bis 4 gena~ten . Interessenvertretungen für eine 
Funktionsdauer von vier Jahren zu bestellen. Wird das 
Vorschlagsrecht nicht binnen zwei I'lonaten nach Auf .... 

. " forderung ausgeüb.t, so ist der Landeshauptmann iln 
Vorschläge nicht ,gebunden. 

(5) Die Ausführungsgesetzgebung hat vorzusehen, in"welchen 
Fällen der Landeshauptmann ein von einer der in Abs.3 
Z.l bis 4 genannten Interesssenvertretungen vorge-

..... schlagenes Mitglied (Ersatzmitglied) seiner Funktion 
zu entheben hato 

-- _. - - -. 

Aufgaben der Gleichbehandlungskommission 

Die Kommission hat sich mit allen die Diskriminierung 
bei der Entgeltfestsetzung (§ 12) berührenden Fragen 
zu befassen. 

§ 15. (1) Auf Antrag einer der in § 13 Abs.3 Z.l bis 4 ge­
nannten Interessenvertr~tungen ode:&.~ von '.Amts w~gen 
hat die Kommission insbesondere Gutachten über Fragen 
der Diskriminierung bei der Entgeltfestsetzung zu 
erstatten. 

(2) "Betrifft ein gemäß Abs. 1 zu erstellendes Guta'eh­
ten Diskri'min:lerungeri in Regelungen der kollek-. 
tiven Rechtsgestaltung, so kann die Kommission 
zur Vorbereitung der Beschll1ßf'assun,g einen Ar­
beitsausschuß bilden, dem neben dem _~?~~_~~zenden 
(§ 13 Abs.2) je eines der von den in § 13 Abs.' 

" 

,·Z.l bis 4 genannten Interessenvertretungen vorse­
schlagenen Mitglieder anzugeh5ren hat. Den Beratungen 
sind Vertreter der jeweiligen Kollektivvertrassparteien 
beizuzi.ehen. 

- q 

0. 

" 
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(3) Gutachten der Kommission sind in e~nem Pub­
likationsorgan des Landes zu verlautbaren. 

§ 16. (1) Auf Antrag eines Arbeitnehmers, eines Arbeitgebers, 
eines Betriebsrates, einer der im § 13 Abs.3 
Z~l bis 4 genannten Interessenvertretungen oder 
von Amts wegen hat die Kommission im Einzelfall 
zu prüfen, ob eine Verletzung des Gleichbehand-

lungsg;ebotes vor~~.egt.. _. __ . __ . 

(2) Ist die Kommis~ion der Auffascung, daß eine 
Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes "I.fo1'­
liegt, so hat sie dem Arbeitgeber schriftlich 
einen Vorschlag zur Verwirklichung aer Gleich­
behandlung zu übermitteln und ihn aufzufordern, 
die Diskriminierung .. zu beenden .. 

(3) Kommt der Arbeitgeber diesem Auftrag inne:rhalb eines 
Monats nicht nach~ sok~nn jede der' im § 13 Ab; .. 3 

Zol bis 4 genannten Interessenvertretungen beim zu­
ständigen Arbeitsgericht auf Feststellung der Ver­
letzung des Gleichbehandlungsgebotes (§ 12) klagen; 
diese Frist verlängert sich bis zum Ende des Ent'­
~eltzah1un~szeitraumes~ wenn dieser länger als einen 
Monat dauerte Der Ablauf der gesetzlichen Verj~h­
rungsfrist so\·l1e kollektivvertraglicher Verfalls­

fristen 'ftdrd bis zum Ende eines Monat~ nach Eintri tt 
der Rechtskraft solcher Urteile gehemmt. 

(4) Die Kommissiorr hat rechtskr~iftige Urteile im Sinne 

des Abs. 3, die Verletzungen. des Gleichbehandlungs­
gebotes feststellen, in einem Publ:Lkationsorgan des 
Landes zu veröf.t'entlichen" 

-10-
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Geschäftsf~~ng der Kommission 

§ 17. (1) Der Vorsitzende (§13 Absa 2) hat die Kommission 

nach Bedarf einzubE:rufen. Eine Einberufung der 
Kommission hat auch dann zu erfolgen, wenn dies 
mehr als ein Drittel der Mitglieder verlangtG 

(?,) Die Kommission ist beschlußfähig, ~'len.n mehr als 

die Hälfte der Mitglieder (Ersatzrnitglieder) an­

~esend ist$ Filr Besc~llisse der Kommi8s~0n ist die 
Mehrhei t dßr abgegebenen' Sti!l1men er fOl'derlich .. B(,:.i 

Stimmengleichheit gilt die Meinung als angeuommeu, 
für die ,der Vorsitzende gestimmt hat. 

"(3-) Die Sitzungen der Kommission sind nicht öffentlich .. 

Der Vorsitzende kann den Sitzungen der Kommission 
auch sonstige Fachleute mit beratender Stimmebei~ 
ziehen. Dem Verlangen von' mehr als einem Drittel 
der Mitglieder nach Beiziehung besti~~ter Fach­
leute bat der Vorsitzende zu entsprechen. 

Ausschüsse der Kommission 

§ 180 (1) Die Kommission kann die Behandlung von Verletzungen 

des Gleichbehandlungsgebotes im Einzelfall (§16) . 

(2) 

, einem Ausschuß übertrag'en; falls erforderlich, können 
mehrere Ausschüsse errichtet werden q 

Jeder Ausschuß hat aus mindestens drei Mi tgl.iedern. 

zu bestehen., Den, Vorsitz hat ein vom Vorsi'~zenden der. 

Kommission damit betrauter Beamter des J'l.m,tes de:c Lan­
desregierung zu führen, die übrigen ~itglieder sind 

vom Vorsitzenden der Kommission aus dem. Kreise der 
im § 13 Abs. 3 Z.. 1 bis Li· gr~nannten I-li tglieder oder 

deren Ersatzmitglieder zu entnehmen. .. 

Die Ausflihrungsgesetzgebu~g hat die Geschliftsfilhrung 
der Komt"lission und ihrer Ausschüsze näher zu regeln; 
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dabei ist auch vorzusehen, wie die Führung der 
laufenden Geschäfte, die Vorbereitung der Sitzungen 
und die Besorgung der KanzleigeschÄ.fte unter der 
Leitung des Vorsitzenden zu erfolgen hat. 

Rechtsstellung der l'Ii tglieder (ErsatzIDi tglieder) der 
Kommission 

§ 20. (1) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Kommission 
haben ihre l:eätig~eit ehrenamtlich auszuüben., Sie 
haben Anspruch auf Ersatz der notwendigen Reise­
und ~ufenthaltskosten; gleiChes gilt für die Ver­
treter der Kollektivvertragsparteien und für die . 
~onstigen ~achleute (§§~ Acs. 2 letzter Satz und 

J? Abs. 3 ). 

(2) Die Arbeitgeber und alle Beschäftigten der be­
troffenen Betriebe sind verpflichtet, der Kommission 
und deri Ausschüssm (§18) die für die Durchführung 

. . 
ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen4 

(3) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) der KommiFsion 
sin~ v~rpflicbtet,.iiber alle ihnen bei der Ausübung 
i.hrer TätiBkei t bekanntg?TtIOrdenen Geschäfts- und 
~etriebsgeheimnisse Verschwiegenheit zu bewahren; 
dies gil t sinngemäß auch ffir die Ver treter der 

. Kollektivvertragsparteien und f~ir die sons tig~n 
Fa.chleute .. 

-12-
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Schlußbestimmungen 

§ 21Q (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli t979 

in Krafto 

§.23 .. 

§ 24,. 

(2) Verordnungen auf Grund des I .. Teiles 
können bereits von dem seiner Kundmachung folgen­
den Tag an erlassen werden" Dieße Vero!.'dnungen 
dürfen frühestens mit I .. Oktober 1979 in Kraft 
gesetzt werden" 

Mi t der Vollziehung des L. Teiles ist der Bun­
desminister für soziale Verwaltung, hinsichtlich 
des § 6 AbSa 3 der Bundesminister .für Justiz, 
betraut" 

Die Ausführungsgesetzes der Bundesländer zu den' 
Grundsätzen des II~ Teiles sind bis längstens 
1. April 1980 zu erlas~enQ 

Mit der Wa.hrnehmung der dem Bund nach Artik'el 15 
Abso8 des Bundes=Verfassungsgeset21es hinsichtlich 
des II. Teiles zustehenden Rechte ist der Bundes­
minister für soziale Verwaltung~ hinsichtlich des 
§ 16 Abs~3 der Bundesminister fü~ Justiz» betrauto 

In formeller Hinsicht wi.rd beantragt, dif;sen Antrag unter 

Verzicht auf die erste Lesung dem Ausschuß für soziale Verwaltung 
zuzuweisen. 

... 13 -
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Be. g r Ü n d u,n g : 
. .,'. 

Allgemeines 

·Das Internationale Jahr der Frau im Jahre 1975 und 
die UN-Dekade der Frau 1976 bis 1985 zur Ver·wirklichung 
der Ziele des Internationalen Jahres der Frau führte zur 
Schaffung eines Weltaktio?splanes, in dem alle Vorschläge 
für Maßnahmen auf internationaler und nationaler Ebene zur 
Verbesserung des Status der Frau in allen Bereichen des 
privaten und gesellschaftlichen Lebens zusammengefaßt sind., 

Diese Aktivitäten auf internationaler Ebene haben ~ 
als Ergebnis einer um.fassenden Informations- und AufkläI.'ungs­
tätigkeit - auch in österreich einen Prozeß des Umdenkens 
und des Uberdenkens überkommener Strukturen eingeleitet. 
Dieser Prozeß führte zu einer· BewBtse:lnsänderung in weiten· 
Kreisen der ArbeitnehmerSChaft, die darauf gerichtet ist, 
über die formelle Gleichberechtigung hinaus die ta.tsäch- . 
liehe Gleichstellung der Frauen in der Gesellschaft voll 
anzuerkennen. 

Die Erfahrungen der Praxis haben gezeigt, daß mit­
unter das weiblichen Arbeitnehmern gezahlte Entgelt 

. auch bei gleicher Arbeit immer noch unter dem der 
männ] ichen Beschä!tig,ten._lieg,t und daß -~ abgeaehert. von Einzel .... 
vereinbarungen - noch immer Kollektivverträge Lohngruppen ent­
halten, die Unterscheidungen nach dem Geschlecht treffen. 

Nach Artikel 7 des Bundes-Verfassungsgesetzes sind zwar 
alle Staatsbürger vor dem Gesetz gleich, doch fehlt diesem 
verfassungsrechtlichen Grundsatz - wie allen Grundrechten _ . 

. die Drittwirkung: er kann daher nur die staatlichen Organe, 
. nicht jedoch Privatpersonen binden. 

Gleiches gilt für internationale Übereinkommen, durch 

deren Ratifizi.erung zunächst lediglich die Republik Öster­
reich, nicht jedoch deren Staatsbürger unmittelbar rechtli.ch 
verpflichtet werden .. 

--------------~ 
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Diese Umstände bedeuten jedoch nicht, daß 'Differen­
zierungen bei der Entgeltfestsetzung durch den Arbeitgeber 
grundsätzlich keiner Beschränkung unterliegen. Die Rechts­
sprechung formte vielmehr den Gleichbehandlungsgrundsatz 
aus, der als Verbot, einen oder einzelne Arbeitnehmer will­
kürlich oder aus sachfremden 110ti ven schlech.ter zu behandeln 
als andere, definiert wird. Allerdings sind Bestimmungen ,in 
Kollektivverträgen, durch die Frauen benachteiligt werden, 
mangels entsprechender Vorschriften nicht unzulässig; 'daher 
haben die Arbeitsgerichte, sofern die Einstufung ±n die be-

1 

, treffende kollektivvertragliche Lohngruppe zu Recht erfolgt, 
auch im Rahmen des Gleichbehandlungsgrundsatzes derzeit keine 
Möglichkeit zur Anerkenp.ung von Ansprüchen 'auf gleiche Ent­
lohnung bei gleicher Arbeit. 

Durch die von Österreich ratifizierten ILO-Ubereinkommen 
Nr. ,100, über die, Gleichl+ei t .,<l:~s. Entgelts _~ällnlich,er __ und.\.;eib-, 
licher Arbeitskräfte für gleich't-rertige Arbeit und Nr. 111 

über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf besteht 
für, Österreich die Verpflichtung"Diskriminierungen der Ar­
beitnehmer wegen ihres Geschlechts zu verbieten. 

Durch den vorliegenden Entwurf soll den weiblichen Ar­
beitnehTIlern Österreich..s die volle Gleichbehandlung bei der 

, Entgeltfestsetzung garantiert werdeuG 

Kompetenzgrundlagen 

Die Zuständ.igkeit des Bundes zur Erlassung der Rege-, 
lungen des Entwurfes gründet sich auf den Kompetenztatbe­
stand "Arbeitsrecht" (Art. 10 Abs.l Z~ll B-VG), auf den 
Kompetenztatbestand nZivilrechtswesen" (Art. 10 Abs.l Zo6 
~VG) sowie auf Art. 12 Abs.l Z.4 B-VG (Arbeitsrecht sowie 
Arbeiter- und Angestelltenschutz, soweit es sich um land-

.' und forstwirtschaftliehe Arbeiter und Angestellte handelt). 
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Zu den einzelnen Bestimmungen des I. Teiles 
wird bemerkt: 

Zu ~ I:...!. 

Die Zielsetzung des Entwurfes, nämlich die Gleichbe­
handlung aller Arbeitnehmer ohne geschlechtsspezifische 

·~if'ferenzierungen zu gewährleisten, erfordert eine um­
fassende Regelung des Geltungsbereicheso Daher erfaßt § 1 
grundsätzlich alle Arbeits- bzw .. Beschäftigungsverhältnisse, 
die der Regelungskompetenz des Bundes unterliegen; ausge­
nommen sind lediglich Arbei t~nrerhäl tnisse zu. den Gebiets­

körperschaften, da deren Entgel tsch(~mata einers ei ts keine 
Unterscheidungen nach dem Geschlecht kennen, andererseits 
nicht 'trillkürlicb. über- oder unterschritten werden können. 

.. Das GleichbehandlUngsgebot ·gilt Unabhängig davon, ob 
seine Verletzung auf Einzelvereinbarungen oder auf Normen 
der kollektiven Rechtsgestaltung basiert; nicht als Dis .... 
kriminierung im Sinne des Entlilurfes sind Differenzierungen 
anzusehen, di e a.us sachlich gerechtfertigten 1-1oti ven er­

;folgen (zoB. längere Betrieb.szugehörigkeit, qualifiziertere 

Tätigkeit und ähnliches). Benachteiligunsen sind deonach 
nur dann Unzulässig, wenn sie ausschließlich auf Grund der 
Geschlechtszugehörigkeit VOll Arbeitnehmern erfolgen und 

. sachlich nicht begründet sind • 

. Zu § 2:!.l. 

Der Entwu.rf überträgt die Behandlung von allen d.ie 

Diskriminierung berührenden Fragen einer Gleichbehandlungs ..... 
kommission, die unter dem Vorsitz des Bundesministers für 
soziale Verwaltung beim Bundesministerium fiir soziale Ver­
waltung zu errichten sein wird. 
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Da die von der Kommission. zu behaudelnden Angelegen­
heiten in allen Fällen die Interessen von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern berühren werden, sieht der Entwurf eine mög­
lichst der Sozialpartnerschaft angeglichene Zusammensetzung 
der Kommission vcro 

Die Regelu.ngen. der Abs .. 4 und 5 '.iurden den Bestimmungen 

des Arbeitsverfassungsgesetzes'J BGBL, NI'", 22/1974-1' und des 
Bundesgesetzes über die Errichttmg eines f'amilienpolitischen 
Beirates beim Bundeskanzleramt, BGB1.,Nr .. 112/1967, über die 
Bestellung und Abberufung der Mitglieder der Einigungsämter 
bZli .. des Beirates angepaßt .. 

,Zu § 4 .. 1. 

Die Zustän,digkei tsnorru des § 4 ist eine GeneI."alklausel; 

_ ~ der Kommission wird das_Rechtiibertragen, sich mit allen die 

Diskriminierung berührenden Fragen zu befassen~ Dazu gehört 
selbstverständlich auch die Festlegung von Kriterien gleich­
wertiger Arbeit, branchenw'eise Un.tersuchungen etc .. 

Zu § 5,,: 

Auf' Antrag der nach § 5 Abs .. l hiezu Berechtigten hat 
die Kommission insbesondere Gutachten überFragen d'er Dis­

kriminierung bei der Festsetzung des Entgelts zu erstatteu6 

l{ach Abs .. 2 sindde:a Be:t~atungen, die G.ar Erstellung 
von GutachtE~n übe:r.~ diskri,mi.uiE:!'ende kollektiva Normen vor~·· 
angehen, Vertre"t;er der jeweiligen KOllektivvertragsparteien 

beizuziehen; zur Vorberatung solcher Gutachten kann die 
Kommission .Arbei tsausschüs.se bilden_, _ ~enen - im Gegensatz 

-'zu-den Ausschüssen. nach § 8 - nur die Entscheidungsvor­
bereitung, nicht jedoch die endgültige Erledigung be­

,.stimmter Aufgaben zukommt .. 
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Um die notwendige Breitenwirkung zu erzielen und um 
die betroffenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer laufend in­
formieren zu können, sind alle Gutachten der Kommission 
zu veröffentlichen (Abso3). 

Zu § 6.: 

Auf Antrag der nach § 6 Abs.l hiezu Berechtigten hat 
die Kommission im Einzelfall zu prüfen, ob eine Verletzung 
des Gleichbehandlungsgeootes vorliegt. 

Dabei ist es ohne Relevanz, ob die Benachteiligung auf 
Einzelvereinbarung oder auf kollektiver Norm basiert. 

Gelangt' die. Kommission zur überzeugung, daß eine Dis­
kriminierung vorliegt, und führen ihre Bemühungen zu keiner 
Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehm~r, so kann jede 
der in § 3 Abs., Z .. l bis 4'genannt'enlnteressenvertretungen 
innerhalb der in Abs.,·genannten Frist beim zuständigen Ar­
beitsgericht auf Feststellung der Verletzung·des Gleichhe­

handlungsgebotes klagen. 

Dieses Fest.stellungsverfahren, .das dem Leistungsstreit 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber vorgeschaltet werden 
kann, soll das Prozeßrisiko de~ Arbeitneh~ers im Leistungs­
streit verringern. Dieses Risiko dürfte nämlich der Grund 
für die Tatsache sein, daß bisher relativ wenig Arbeitnehmer 
von der Möglichkeit Gebrauch machten, auf Grund des von der 
Judikatur ausgeformten Gleichbehandlungsgrundsatzes ihre -
vielfach berechtigten - Ansprüche einzuklagen. 

Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes auf Grund 
kollektiver Normen führen - dem Grundsatz der Kollektivver-

. tragsautonomie folgend -. lediglich. im Einzelfall t das heißt 
im Leistungsstreitverfahren vor dem Arbeitsgericht, zur Nicht­
.anwendung der betreffenden Bestimmung, nicht jedoch zu deren 
genereller Vernichtung. 

18 
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Abs .. 3 letzter Satz soll den Arbeitnehmer vor etwaigen 
Nachteilen durch die Abwicklung des Feststellungsverfahrens 
schützen .. 

Die Veröffentlichung rechtskräftiger Feststellungs­
urteile (Abs.4) soll Arbeitgeber und Arbeitnehmer laufend 
darüber informieren, welche Differenzierungen bei der Fest­
setzung des Entgelts als Diskriminierung im Sinne des Ent­
wurfes angesehen werden und dadurch apriori die Gleichbe-

. handlung der Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber erleichtern • 

. Zu § .2. .. t 
Die in den Abs.l bis 4 vorgesehenen Bestimmungen legen 

die Geschäftsführung der Kommission in ihren Grundzügen .. fest .. 
Abs.5 ist im wesentlichen den Bestimmungen des Arbeitsver­
fassungsgesetzes über die Führung der laufenden Geschäfte 

~- - -" ~ " .. 

des Obereinigungsamtes nachgebildet. 

Zu § 8.: , 

Die Möglichkeit, die Erledigung von Einzelfällen Äus­
schüssen übertragen zu können, soll die möglichst rasche 
Durchführung solcher Verfahren garantieren. 

Zu § <,t-cL 

Die nähere Regelung der Geschäftsführung der Kommission 
und ihrer Ausschüsse durch Verordnung scheint erforderlich. 

Zu § 10 .. =. 
Die Tätigkeit der Mitglieder und Ersatzmitglieder 

der Kommission soll als Ehrenamt erfolgen; allerdings 
werden die Reise- und Auf'enthaltskosten -~ gleiches soll 

für die sons~igen Fachleute und die Vertreter der Kollek­
"tivvertragsparteien gelten - vom Bund ersetzt werden (Absel)G 

19 -
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Abs~2 verpflichtet die Betriebsangehörigen~ die für 
die Tätigkeit der Kommission bZi" .. der Ausschüsse im Sinne 
des § 8 notwendigen Auskünfte zu erteilen. 

Abso3 normiert die Pflicht zur Verschwiegenheit über 
Geschäfts= und Betriebsgeheimnisse für alle Personen 1 die 
im Rahmen der Kommission tätig werden können, sofern sie 
nicht ohnehin der Amtsverschwiegenheit unterliegen; auf die 
Aufnahme einer eigenen Strafbestimmung für die Verletzung 
d,ieser Pflicht konnte im Hinblick auf die §§ 122't 123 und 
310 des Strafge.setzbuches~ BGBl .. Nr",· 60/1971t-, verzichtet 
werdeuo 

Zu den einzelnen Bestimmungen des II~ Teiles 
'Wird bemerkt ~ 

. . "" .;.-::-:-: Um die GI ei chbehandlung _ der Arbeitnehmer für den ge-

samten Bereich der Land~ und Forstwirtschaft sicherstellen 
zu können)) wird = der umfassenden Zielsetzung des En.twurfes 
folgend = von der dem Bund auf Grund des Ärto 12 Abso 1 
Z0 4 B=VG zustehenden Grundsatzregelungskompetenz Gebrauch 

gemacht" 

pU § ll~ 

Die Geltungsbereichsregelung des II. Teiles folgt 
aus Arto 12 Abso 1 Z0 4 B=VG o 

Zu §§ l~ .. pj..s 20~ 

Die hier vorgesehenen Bestimmungen legen die Grund­

sätze für die lb.i.s.führun_~sgesetzgebung i:.ns,,-?~e_=i:~ .f~st, al.s 
ein Bedürfnis nach bundes einheitlichen Regelungen. 

besteht" 

Im übrigen "drd au.f die Erläuterungen zu den 
entsprechenden Bestimmungen des Io Teiles verwiesen .. 

"" 20 --
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Zu den einzelnen Bestimmungen des Irr. Teiles 
wird bemerkt: 

Zu § 21.: 

Die hier vorgesehene Legisvakanz scheint zur Vor­
bereitung der Vollziehung erforderlich. 

Zu §§ 21 und 23: 

Die hier vorgesehenen Regelungen entsprechen den 
Zuständigkei tsnorm'en des Bundesministeri engesetzes 1973 
bzw. des Bundes-Verfassungsgesetzes. 

Zu § 22:, 

Die Verpflichtung der Landesgesetzgeber zur Er­
lassung der Ausführungsgesetze binnen einem halben Jahr 
nach Inkrafttreten des Entwurfes eIltsDricht Art. 15 Abs. 6 
B-VG und entspringt dem Bedürfnis -nach möglichst gleich~-: 
zeitiger Verwirklichung der Grundsätze des II. Teiles. 

-'- ..... "'- .. _ ..... "~~-~.-.,. - "," . 
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